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Verordnung 
vom 23. Februar 2021 

über die berufliche Grundbildung 
Gebäudeinformatikerin/Gebäudeinformatiker 

mit Fähigkeitszeugnis (FZ)1 

Aufgrund von Art. 26 des Berufsbildungsgesetzes (BBG) vom 13. März 
2008, LGBl. 2008 Nr. 103, in der geltenden Fassung, verordnet die Re-
gierung: 

I. Gegenstand, Fachrichtungen und Dauer 

Art. 1 

Berufsbild und Fachrichtungen 

1) Gebäudeinformatikerinnen/Gebäudeinformatiker beherrschen na-
mentlich die folgenden Tätigkeiten und zeichnen sich durch folgende 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen aus: 
a) Sie planen und führen einfache Projekte in den Bereichen Gebäude-

automation, Kommunikation und Multimedia (GKM-Systeme) und 
unterstützen die Projektleitung bei komplexen Projekten. 

b) Sie installieren GKM-Systeme, einschliesslich der entsprechenden 
Geräte, Komponenten und Netze der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie (ICT). 

c) Sie verbinden GKM-Systeme mit übergeordneten Managementsys-
temen. 

 
1 88607 Gebäudeinformatikerin/Gebäudeinformatiker; 88608 Fachrichtung Planung; 88609 

Fachrichtung Gebäudeautomation; 88610 Fachrichtung Kommunikation und Multimedia 
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d) Sie integrieren gebäudetechnische Systeme wie Heizungen und Lüf-
tungen sowie elektrische Energieverbraucher in ein funktionierendes 
Netz und erstellen dafür intelligente Steuerungen. 

e) Sie installieren Endgeräte und Anwendungen und integrieren sie in 
ein funktionierendes Netz. 

f) Sie halten die sicherheitsrelevanten Anforderungen ein und gewähr-
leisten den Datenschutz. 

2) Innerhalb des Berufs der Gebäudeinformatikerin/des Gebäudein-
formatikers gibt es die folgenden Fachrichtungen: 
a) Planung; 
b) Gebäudeautomation; 
c) Kommunikation und Multimedia. 

3) Die Fachrichtung wird vor Beginn der beruflichen Grundbildung 
im Lehrvertrag festgehalten. 

Art. 2 

Dauer und Beginn 

1) Die berufliche Grundbildung dauert vier Jahre. 

2) Der Beginn der beruflichen Grundbildung richtet sich nach dem 
Schuljahr der zuständigen Berufsfachschule. 

II. Ziele und Anforderungen 

Art. 3 

Grundsätze 

1) Die Ziele und die Anforderungen der beruflichen Grundbildung 
werden in Form von Handlungskompetenzen, gruppiert nach Hand-
lungskompetenzbereichen, festgelegt. 

2) Die Handlungskompetenzen umfassen Fach-, Methoden-, Sozial- 
und Selbstkompetenzen. Sie werden im Bildungsplan (Art. 9) je nach 
Lernort folgendermassen ausgeführt: 
a) für die Bildung in beruflicher Praxis: als Leistungsziele; 
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b) für die schulische Bildung: 
1. im Unterrichtsbereich "erweiterte Grundkompetenzen": als Leis-

tungsziele; 
2. im Unterrichtsbereich "Gebäudeinformatik": als Module; 

c) für die überbetrieblichen Kurse: als Module. 

3) Der Inhalt der Module wird im Modulbaukasten von "ICT-
Berufsbildung Schweiz"2 ausgeführt. Im Bildungsplan wird festgelegt, 
welche Module zu welchem Zeitpunkt in der schulischen Bildung und in 
den überbetrieblichen Kursen vermittelt werden. 

4) Beim Aufbau der Handlungskompetenzen arbeiten alle Lernorte 
zusammen. Sie koordinieren die Inhalte der Ausbildung und der Qualifi-
kationsverfahren. 

Art. 4 

Handlungskompetenzen 

1) Die Ausbildung umfasst in den folgenden Handlungskompetenz-
bereichen die nachstehenden Handlungskompetenzen: 
a) Planen und Führen von Projekten: 

1. Kundenbedürfnisse für ein GKM-Projekt in Absprache mit der 
Projektleitung aufnehmen und laufend überprüfen; 

2. technische Anforderungen, IT-Sicherheit und Datenschutz eines 
einfachen GKM-Projektes überprüfen und in einem Pflichtenheft 
festhalten; 

3. Aufgaben für ein GKM-Projekt planen; 
4. Terminplan für ein einfaches GKM-Projekt erstellen; 
5. Leistungsverzeichnis und Komponenten für ein einfaches GKM-

Projekt bestimmen und benötigtes Material bestellen; 
6. Kosten- und Terminvorgaben eines einfachen GKM-Projekts lau-

fend überprüfen; 
7. ausgeführte Arbeiten für ein GKM-Projekt rapportieren; 

b) Koordinieren und Projektieren von GKM-Systemen: 
1. Datennetze und Netzsicherheit für ein einfaches GKM-Projekt 

planen und koordinieren; 

 
2 www.ict-berufsbildung.ch > Berufsbildung > ICT Competence Framework 
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2. Arbeiten an einzelnen GKM-Systemen im Rahmen von einfachen 
Projekten technisch koordinieren; 

3. Schnittstellen von GKM-Systemen analysieren und Varianten 
ausarbeiten; 

4. Vernetzung von GKM-Systemen visualisieren und präsentieren; 
5. Kostenrahmen für die Vernetzung von GKM-Systemen in Zu-

sammenarbeit mit der Projektleitung erstellen; 
6. Ausschreibungsunterlagen für ein GKM-Projekt in Zusammenar-

beit mit der Projektleitung erstellen und Angebote auswerten; 
c) Einrichten und Erweitern von Gebäudeautomationssystemen: 

1. Datennetze für Gebäudeautomationssysteme einrichten; 
2. bestehende Gebäudeautomationskomponenten bis 230 Volt ge-

mäss Anschlussbewilligung nach Art. 15 der schweizerischen 
Niederspannungs-Installationsverordnung (SR 734.27) anschlies-
sen, erweitern und prüfen; 

3. Gebäudeautomationskomponenten konfigurieren; 
4. Gebäudeautomationsschnittstellen erstellen und konfigurieren; 
5. Anwendungsprogramme auf Basis eines Funktionsbeschriebs pa-

rametrieren und programmieren; 
6. Grundfunktionen von Komponenten testen und prüfen; 
7. Gebäudeautomationssysteme in Betrieb nehmen; 

d) Einrichten und Erweitern von Kommunikations- und Multime-
diasystemen: 
1. Datennetze für Kommunikations- und Multimediasysteme ein-

richten und erweitern; 
2. Komponenten von Kommunikations- und Multimediasystemen 

installieren; 
3. Komponenten von Kommunikations- und Multimediasystemen 

konfigurieren; 
4. Komponenten von Kommunikations- und Multimediasystemen 

integrieren und testen; 
5. Schnittstellen zu Drittsystemen konfigurieren, integrieren und 

testen; 
6. Komponenten von Kommunikations- und Multimediasystemen 

messen, analysieren und Störungen beheben; 
7. Datennetze messen, analysieren und Störungen beheben; 
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e) Testen und Dokumentieren von GKM-Systemen: 
1. Anlagendokumentationen für GKM-Systeme erstellen und pflegen; 
2. Bedienungsanleitungen für GKM-Systeme erstellen; 
3. Testablauf für GKM-Systeme definieren; 
4. integrale Tests von GKM-Systemen für einfache Projekte durch-

führen, überwachen und protokollieren; 
f) Unterstützen von Kundinnen und Kunden: 

1. Fehler in GKM-Systemen systematisch suchen und Störungen 
analysieren; 

2. Serviceanfragen zu GKM-Systemen entgegennehmen und an die 
richtige Stelle vermitteln; 

3. Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende im Einsatz von 
GKM-Systemen verschiedener Anbieter instruieren; 

4. GKM-Systeme warten und betreuen. 

2) In den Handlungskompetenzbereichen nach Abs. 1 Bst. a, e und f 
ist der Aufbau der Handlungskompetenzen für alle Lernenden verbind-
lich. In den Handlungskompetenzbereichen nach Art. 1 Bst. b bis d ist 
der Aufbau der Handlungskompetenzen je nach Fachrichtung wie folgt 
verbindlich: 
a) Handlungskompetenzbereich nach Abs. 1 Bst. b: für die Fachrich-

tung Planung; 
b) Handlungskompetenzbereich nach Abs. 1 Bst. c: für die Fachrichtung 

Gebäudeautomation; 
c) Handlungskompetenzbereich nach Abs. 1 Bst. d: für die Fachrich-

tung Kommunikation und Multimedia. 

III. Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Umweltschutz 

Art. 5 

1) Die Anbieter der Bildung geben den Lernenden zu Beginn und 
während der Bildung Vorschriften und Empfehlungen zur Arbeitssi-
cherheit, zum Gesundheitsschutz und zum Umweltschutz, insbesondere 
zur Gefahrenkommunikation (Gefahrensymbole, Piktogramme, Gebots-
zeichen) in diesen drei Bereichen, ab und erklären sie ihnen. 
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2) Diese Vorschriften und Empfehlungen werden an allen Lernorten 
vermittelt und in den Qualifikationsverfahren berücksichtigt. 

3) Den Lernenden wird an allen Lernorten das Wissen über nachhal-
tige Entwicklung, insbesondere über den Ausgleich zwischen gesell-
schaftlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Interessen, vermittelt. 

4) Gemäss Art. 12 ArGV V können die Lernenden entsprechend ih-
rem Ausbildungsstand für die im Anhang zum Bildungsplan aufgeführ-
ten Arbeiten herangezogen werden. 

5) Voraussetzung für einen Einsatz nach Abs. 4 ist, dass die Lernen-
den entsprechend den erhöhten Gefährdungen ausgebildet, angeleitet 
und überwacht werden; diese besonderen Vorkehrungen werden im An-
hang zum Bildungsplan als begleitende Massnahmen der Arbeitssicher-
heit und des Gesundheitsschutzes festgelegt. 

IV. Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten und 
Unterrichtssprache 

Art. 6 

Bildung in beruflicher Praxis im Betrieb und an vergleichbaren 
Lernorten 

1) Die Bildung in beruflicher Praxis im Betrieb umfasst über die ganze 
Dauer der beruflichen Grundbildung im Durchschnitt dreieinhalb Tage 
pro Woche. 

2) Lernende der Fachrichtung Planung absolvieren die folgenden 
Praktika: 
a) im 2. Lehrjahr: drei Monate im Tätigkeitsgebiet der Fachrichtung 

Gebäudeautomation; 
b) im 3. Lehrjahr: drei Monate im Tätigkeitsgebiet der Fachrichtung 

Kommunikation und Multimedia. 

3) In einer schulisch organisierten Grundbildung wird die Bildung in 
beruflicher Praxis in integrierten Praxisteilen oder in betrieblichen Prak-
tika vermittelt. Sie dauert gesamthaft 220 Tage. 
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Art. 7 

Berufsfachschule 

1) Der obligatorische Unterricht an der Berufsfachschule umfasst 
2000 Lektionen. Diese teilen sich gemäss nachfolgender Tabelle auf: 

Unterricht 1. Lehr-
jahr 

2. Lehr-
jahr 

3. Lehr-
jahr 

4. Lehr-
jahr 

Total 

a) Berufskenntnisse      

- Erweiterte Grundkompetenzen 120 120 40 40 320 

- Gebäudeinformatik  320 320 160 160 960 

Total Berufskenntnisse 440 440 200 200 1280 

b) Allgemeinbildung 120 120 120 120 480 

c) Sport 80 80 40 40 240 

Total Lektionen 640 640 360 360 2000 

2) Der Unterricht im Unterrichtsbereich "erweiterte Grundkompeten-
zen" umfasst folgende Themen mit den nachstehenden Lektionenzahlen: 
a) Fachenglisch: 200 Lektionen; 
b) Mathematik: 120 Lektionen. 

3) Der Unterricht im Unterrichtsbereich "Gebäudeinformatik" ist in 
24 Module zu je 40 Lektionen unterteilt. 

4) Bei den Lektionenzahlen sind geringfügige Verschiebungen zwi-
schen den Lehrjahren innerhalb des gleichen Handlungskompetenzbe-
reichs in Absprache mit dem Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
und den zuständigen Organisationen der Arbeitswelt möglich. Das Er-
reichen der vorgegebenen Bildungsziele muss in jedem Fall gewährleistet 
sein. 

5) Für die Allgemeinbildung gilt die Verordnung über Mindestvor-
schriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung. 

6) Unterrichtssprache ist die Landessprache. Die Regierung kann neben 
dieser Unterrichtssprache andere Unterrichtssprachen zulassen. 

7) Zweisprachiger Unterricht in der Landessprache und in einer 
Fremdsprache ist empfohlen. 
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Art. 8 

Überbetriebliche Kurse 

1) Die überbetrieblichen Kurse umfassen 35 Tage zu acht Stunden. 

2) Die Tage sind auf sieben Kurse zu je fünf Tagen unterteilt. Jeder 
Kurs entspricht einem Modul. 

3) Im letzten Semester der beruflichen Grundbildung dürfen keine 
überbetrieblichen Kurse stattfinden. 

V. Bildungsplan 

Art. 9 

1) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung liegt ein Bildungsplan 
der zuständigen Organisation der Arbeitswelt vor. 

2) Der Bildungsplan hat folgenden Inhalt: 
a) Er enthält das Qualifikationsprofil; dieses besteht aus: 

1. dem Berufsbild; 
2. der Übersicht über die Handlungskompetenzbereiche und die 

Handlungskompetenzen; 
3. dem Anforderungsniveau des Berufes. 

b) Er führt die Inhalte der Grundbildung sowie die Bestimmungen zur 
Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz und zum Umweltschutz 
aus. 

c) Er bestimmt, an welchen Lernorten welche Handlungskompetenzen 
vermittelt und gelernt werden. 

3) Dem Bildungsplan angefügt ist das Verzeichnis der Instrumente 
zur Sicherstellung und Umsetzung der beruflichen Grundbildung sowie 
zur Förderung der Qualität mit Angabe der Bezugsquelle. 
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VI. Anforderungen an die 
Berufsbildnerinnen/Berufsbildner und Höchstzahl der 

Lernenden im Betrieb 

Art. 10 

Fachliche Anforderungen an Berufsbildnerinnen/Berufsbildner 

Die fachlichen Anforderungen an eine Berufsbildnerin/einen Berufs-
bildner erfüllt, wer über eine der folgenden Qualifikationen verfügt: 
a) Gebäudeinformatikerin/Gebäudeinformatiker mit mindestens zwei 

Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet; 
b) Telematikerin/Telematiker, Informatikerin/Informatiker, Multime-

diaelektronikerin/Multimediaelektroniker, Automatikerin/Automati-
ker mit mindestens drei Jahren beruflicher Praxis im Lehrgebiet; 

c) Fähigkeitszeugnis eines verwandten Berufs mit den notwendigen 
Berufskenntnissen im Bereich der Gebäudeinformatikerin/des Ge-
bäudeinformatikers und mit mindestens vier Jahren beruflicher Praxis 
im Lehrgebiet; 

d) einschlägiger Abschluss der höheren Berufsbildung; 
e) einschlägiger Hochschulabschluss mit mindestens drei Jahren berufli-

cher Praxis im Lehrgebiet. 

Art. 11 

Höchstzahl der Lernenden 

1) Betriebe, die eine Berufsbildnerin/einen Berufsbildner zu 100 % 
oder zwei Berufsbildnerinnen/Berufsbildner zu je mindestens 60 % 
beschäftigen, dürfen eine lernende Person ausbilden. 

2) Mit jeder zusätzlichen Beschäftigung einer Fachkraft zu 100 % oder 
von zwei Fachkräften zu je mindestens 60 % darf eine weitere lernende 
Person im Betrieb ausgebildet werden. 

3) Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person über 
ein Fähigkeitszeugnis oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 

4) In Betrieben, die nur eine lernende Person ausbilden dürfen, kann 
eine zweite lernende Person ihre Bildung beginnen, wenn die erste in das 
letzte Jahr der beruflichen Grundbildung eintritt. 
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5) In besonderen Fällen kann das Amt für Berufsbildung und Berufs-
beratung einem Betrieb, der seit mehreren Jahren Lernende mit über-
durchschnittlichem Erfolg ausgebildet hat, die Überschreitung der 
Höchstzahl der Lernenden bewilligen. 

VII. Lerndokumentation, Bildungsbericht und 
Leistungsdokumentationen 

Art. 12 

Lerndokumentation 

1) Die lernende Person führt während der Bildung in beruflicher Pra-
xis eine Lerndokumentation, in der sie laufend alle wesentlichen Arbei-
ten im Zusammenhang mit den zu erwerbenden Handlungskompetenzen 
festhält. 

2) Mindestens einmal pro Semester kontrolliert und unterzeichnet die 
Berufsbildnerin/der Berufsbildner die Lerndokumentation und bespricht 
sie mit der lernenden Person. 

Art. 13 

Bildungsbericht 

1) Die Berufsbildnerin/der Berufsbildner hält am Ende jedes Semes-
ters den Bildungsstand der lernenden Person in einem Bildungsbericht 
fest. Sie oder er stützt sich dabei auf die Leistungen in der beruflichen 
Praxis und auf Rückmeldungen über die Leistungen in der Berufsfach-
schule, in den überbetrieblichen Kursen und, bei der Fachrichtung Pla-
nung, in den Praktika. Sie oder er bespricht den Bildungsbericht mit der 
lernenden Person. 

2) Die Berufsbildnerin/der Berufsbildner und die lernende Person 
vereinbaren wenn nötig Massnahmen zum Erreichen der Bildungsziele 
und setzen dafür Fristen. Sie halten die getroffenen Entscheide und ver-
einbarten Massnahmen schriftlich fest. 

3) Die Berufsbildnerin/der Berufsbildner überprüft die Wirkung der 
vereinbarten Massnahmen nach der gesetzten Frist und hält den Befund 
im nächsten Bildungsbericht fest. 



11 

4) Werden trotz der vereinbarten Massnahmen die Ziele nicht er-
reicht oder ist der Ausbildungserfolg gefährdet, so teilt die Berufsbildne-
rin/der Berufsbildner dies den Vertragsparteien und dem Amt für Be-
rufsbildung und Berufsberatung schriftlich mit. 

Art. 14 

Leistungsdokumentation in den Praktika 

Der Praktikumsbetrieb dokumentiert die Leistungen der lernenden 
Person in Form eines Kompetenznachweises für jedes Praktikum. 

Art. 15 

Leistungsdokumentation in der Berufsfachschule 

1) Die Berufsfachschule dokumentiert die Leistungen der lernenden 
Person in den unterrichteten Unterrichtsbereichen und in der Allge-
meinbildung und stellt ihr am Ende jedes Semesters ein Zeugnis aus. 

2) Sie bewertet die Leistungen der lernenden Person in den Modulen 
der Gebäudeinformatik mit halben und ganzen Noten. Diese Noten 
fliessen ein in die Berechnung der Erfahrungsnote "Gebäudeinformatik". 

3) Die Vergleichbarkeit der Leistungsbeurteilungen in den Modulen 
der Gebäudeinformatik wird durch die Kommission nach Art. 23 sicher-
gestellt. 

Art. 16 

Leistungsdokumentation in den überbetrieblichen Kursen 

1) Der Anbieter der überbetrieblichen Kurse dokumentiert die Leis-
tungen der lernenden Person in Form eines Kompetenznachweises für 
jeden überbetrieblichen Kurs. 

2) Die Kompetenznachweise werden in Noten ausgedrückt. Diese 
fliessen ein in die Berechnung der Erfahrungsnote "Gebäudeinformatik". 

3) Die Vergleichbarkeit der Leistungsbeurteilungen in den überbe-
trieblichen Kursen wird durch die Kommission nach Art. 23 sicherge-
stellt. 
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VIII. Qualifikationsverfahren 

Art. 17 

Zulassung 

1) Zu den Qualifikationsverfahren wird zugelassen, wer die berufli-
che Grundbildung absolviert hat: 
a) nach den Bestimmungen dieser Verordnung; oder 
b) in einer dafür anerkannten Bildungsinstitution. 

2) Zu einem von der Regierung nach Art. 45 BBG anerkannten Qua-
lifikationsverfahren, das nicht der Abschlussprüfung entspricht, wird 
zugelassen, wer die berufliche Grundbildung ausserhalb eines geregelten 
Bildungsganges absolviert hat und: 
a) die nach Art. 46 Abs. 3 BBG erforderliche Erfahrung erworben hat; 
b) von dieser beruflichen Erfahrung mindestens drei Jahre im Bereich 

der Gebäudeinformatikerin/des Gebäudeinformatikers erworben hat; 
und 

c) glaubhaft macht, den Anforderungen der jeweiligen Qualifikations-
verfahren gewachsen zu sein. 

Art. 18 

Gegenstand 

In den Qualifikationsverfahren ist nachzuweisen, dass die Handlungs-
kompetenzen nach Art. 4 erworben worden sind. 

Art. 19 

Umfang und Durchführung des Qualifikationsverfahrens mit 
Abschlussprüfung 

1) Im Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung werden die 
Handlungskompetenzen in den nachstehenden Qualifikationsbereichen 
wie folgt geprüft: 
a) Praktische Arbeit, als individuelle praktische Arbeit (IPA) im Um-

fang von 70 bis 90 Stunden; dafür gilt Folgendes: 
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1. dieser Qualifikationsbereich wird gegen Ende der beruflichen 
Grundbildung geprüft; 

2. die lernende Person muss zeigen, dass sie fähig ist, die geforderten 
Tätigkeiten fachlich korrekt sowie bedarfs- und situationsgerecht 
auszuführen; 

3. die Lerndokumentation und die Unterlagen der überbetrieblichen 
Kurse dürfen als Hilfsmittel verwendet werden; 

4. der Qualifikationsbereich umfasst möglichst alle Handlungskom-
petenzbereiche und enthält die folgenden Positionen mit den 
nachstehenden Gewichtungen: 

Position Beschreibung Gewichtung 

1 Ausführung und Resultat der Arbeit 50 % 

2 Dokumentation 20 % 

3 Präsentation und Fachgespräch 30 % 

5. die Präsentation und das Fachgespräch dauern gesamthaft höchs-
tens eine Stunde. 

b) Allgemeinbildung: der Qualifikationsbereich richtet sich nach der 
Verordnung über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in 
der beruflichen Grundbildung. 

2) In jedem Qualifikationsbereich beurteilen mindestens zwei Prü-
fungsexpertinnen/Prüfungsexperten die Leistungen. 

Art. 20 

Bestehen, Notenberechnung, Notengewichtung 

1) Das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung ist bestanden, 
wenn: 
a) der Qualifikationsbereich "praktische Arbeit" mindestens mit der 

Note 4 bewertet wird; 
b) die Erfahrungsnote "Gebäudeinformatik" mindestens 4 beträgt; und 
c) die Gesamtnote mindestens 4 beträgt. 

2) Die Gesamtnote ist das auf eine Dezimalstelle gerundete Mittel aus 
der Summe der gewichteten Noten der einzelnen Qualifikationsbereiche 
der Abschlussprüfung und der gewichteten Erfahrungsnoten; dabei gilt 
folgende Gewichtung: 
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a) praktische Arbeit: 40 %; 
b) Allgemeinbildung: 20 %; 
c) Erfahrungsnote "erweiterte Grundkompetenzen": 10 %; 
d) Erfahrungsnote "Gebäudeinformatik": 30 %. 

3) Die Erfahrungsnote "erweiterte Grundkompetenzen" ist das auf 
eine ganze oder halbe Note gerundete Mittel aus der Summe der acht 
Semesterzeugnisnoten für den Unterrichtsbereich "erweiterte Grund-
kompetenzen". 

4) Die Erfahrungsnote "Gebäudeinformatik" ist das auf eine Dezi-
malstelle gerundete Mittel aus der Summe folgender Notenmittel mit den 
nachstehenden Gewichtungen: 
a) das auf eine ganze oder halbe Note gerundete Mittel aus der Summe 

der Noten für die Module des Unterrichtsbereichs "Gebäudeinfor-
matik" in der Berufsfachschule; diese Note wird mit 80 % gewichtet; 

b) das auf eine ganze oder halbe Note gerundete Mittel aus der Summe 
der Noten für die überbetrieblichen Kurse; diese Note wird mit 20 % 
gewichtet. 

Art. 21 

Wiederholungen 

1) Wiederholungen von Qualifikationsverfahren sind höchstens zwei-
mal möglich. 

2) Muss ein Qualifikationsbereich wiederholt werden, so ist er in seiner 
Gesamtheit zu wiederholen. 

3) Wird die Abschlussprüfung ohne erneuten Besuch der "erweiter-
ten Grundkompetenzen" in der Berufsfachschule wiederholt, so wird die 
bisherige Erfahrungsnote beibehalten. Wird der Unterricht während 
mindestens zwei Semestern wiederholt, so zählen für die Berechnung der 
Erfahrungsnote "erweiterte Grundkompetenzen" nur die neuen Noten. 

4) Bei einer ungenügenden Erfahrungsnote "Gebäudeinformatik" 
gelten für die Wiederholung die folgenden Bestimmungen: 
a) Ist das Mittel aus der Summe der Noten für die Module der Gebäu-

deinformatik in der Berufsfachschule ungenügend, so müssen alle mit 
einer ungenügenden Note bewerteten Module wiederholt werden; die 
genügenden Noten werden beibehalten. 
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b) Wird die Abschlussprüfung ohne erneuten Besuch von überbetriebli-
chen Kursen wiederholt, so werden die bisherigen Noten beibehalten; 
werden die letzten zwei bewerteten überbetrieblichen Kurse wieder-
holt, so zählen für die Berechnung der Erfahrungsnote nur die neuen 
Noten. 

IX. Ausweise und Titel 

Art. 22 

Fähigkeitszeugnis 

1) Wer ein Qualifikationsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, erhält 
das Fähigkeitszeugnis (FZ). 

2) Das Fähigkeitszeugnis berechtigt, den gesetzlich geschützten Titel 
"Gebäudeinformatikerin FZ"/"Gebäudeinformatiker FZ" zu führen. 

3) Ist das Fähigkeitszeugnis mittels Qualifikationsverfahren mit Ab-
schlussprüfung erworben worden, so werden im Notenausweis aufge-
führt: 
a) die Gesamtnote; 
b) die Noten jedes Qualifikationsbereichs der Abschlussprüfung sowie 

die Erfahrungsnoten "erweiterte Grundkompetenzen" und "Gebäu-
deinformatik"; 

c) die Fachrichtung. 

X. Qualitätsentwicklung und Organisation 

Art. 23 

Kommission für Berufsentwicklung und Qualität 

Die Regierung kann eine Kommission bestimmen, der die Förderung 
der Berufsentwicklung und die Sicherstellung der Qualität für Gebäu-
deinformatikerinnen/Gebäudeinformatiker obliegt. 
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Art. 24 

Trägerschaft und Organisation der überbetrieblichen Kurse 

1) Träger für die überbetrieblichen Kurse sind "EIT.swiss" und 
"ICT-Berufsbildung Schweiz". 

2) Die Regierung kann die Durchführung der überbetrieblichen Kur-
se unter Mitwirkung der zuständigen Organisationen der Arbeitswelt 
einer anderen Trägerschaft übertragen, namentlich wenn die Qualität 
oder die Durchführung der überbetrieblichen Kurse nicht mehr gewähr-
leistet ist. 

3) Sie regelt mit der Trägerschaft die Organisation und die Durchfüh-
rung der überbetrieblichen Kurse. 

4) Das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung hat jederzeit Zu-
tritt zu den Kursen. 

XI. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 25 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 18. August 2015 über die berufliche Grundbil-
dung Telematikerin/Telematiker mit Fähigkeitszeugnis (FZ), LGBl. 2015 
Nr. 222, in der geltenden Fassung, wird aufgehoben. 

Art. 26 

Übergangsbestimmungen 

1) Lernende, die ihre Bildung als Telematikerin/Telematiker vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen haben, schliessen sie nach 
bisherigem Recht ab, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2026. 

2) Kandidierende, die das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprü-
fung für Telematikerin/Telematiker bis zum 31. Dezember 2026 wieder-
holen, werden nach bisherigem Recht beurteilt. Auf ihren schriftlichen 
Antrag hin werden sie nach neuem Recht beurteilt. 

3) Die Bestimmungen über Qualifikationsverfahren, Ausweise und 
Titel (Art. 17 bis 22) kommen ab dem 1. Januar 2025 zur Anwendung. 
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Art. 27 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. April 2021 in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 


		info@rdr.llv.li
	2021-03-03T08:24:44+0100
	Vaduz
	Liechtensteinische Landesverwaltung Sig 0001




